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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Zum ersten Mal seit 2015 erhöhte der Bundesrat per 1. Januar 2019 die AHV- und IV-
Renten. Aufgrund der Lohn- und Preisentwicklung wurde die AHV/IV-Minimalrente von
CHF 1175 auf CHF 1185 und die Maximalrente von CHF 2350 auf CHF 2370 angehoben.
Dies führte auch zur Erhöhung verschiedener mithilfe der AHV-Mindestrente
berechneter Beträge, etwa des Betrags zur Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs bei
den EL (von CHF 19'290 auf CHF 19'450 für Alleinstehende) oder des
Koordinationsabzugs bei der beruflichen Vorsorge (von CHF 24'675 auf CHF 24'885).
Dies führe bei den Renten zu Mehrkosten von CHF 430 Mio. pro Jahr, wovon ein
Grossteil von CHF 380 Mio. bei der AHV anfielen. Hinzu kämen Mehrkosten bei den EL
von CHF 2.1 Mio. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2019
ANJA HEIDELBERGER

Nur zwei Jahre nach der letzten Erhöhung gab der Bundesrat im Oktober 2020 bekannt,
dass er die AHV- und IV-Renten per 1. Januar 2021 erhöhen werde. Die Minimalrente
betrage entsprechend neu CHF 1195 (+CHF 10), die Maximalrente CHF 2390 (+CHF 20).
Gleichzeitig erhöhte er auch die Mindestbeiträge der Selbständigerwerbenden und der
Nichterwerbstätigen für AHV, IV und EO und den Betrag für die Deckung des
allgemeinen Lebensbedarfs der EL. 
Auch den Koordinationsabzug in der beruflichen Vorsorge sowie die Eintrittsschwelle
und den Steuerabzug für die Säule 3a passte der Bundesrat nach oben an. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2020
ANJA HEIDELBERGER

Ergänzungsleistungen (EL)

Für rund 15'000 Personen erlosch auf Beginn des Berichtsjahres der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen zu AHV und IV, weil die Krankenversicherungsprämie nicht mehr
über die EL, sondern über das Prämienverbilligungssystem finanziert wurde. Da einige
Kantone die Einkommensgrenzen für die Anspruchsberechtigung auf
Prämienverbilligung sehr tief ansetzten, führte dies dazu, dass viele EL-Bezüger und
-Bezügerinnen eine materielle Schlechterstellung in Kauf nehmen mussten, weil sie
dadurch den Anspruch auf EL verloren. Angeregt durch verschiedene parlamentarische
Vorstösse führte deshalb der Bundesrat auf dem Verordnungsweg eine Neuregelung der
EL-Berechtigungsberechnung ab 1.1.1997 ein, nach welcher der Betrag für die
Krankenkassenprämien separat ausgewiesen wird. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.06.1996
MARIANNE BENTELI

Im März 2018 beabsichtigte der Bundesrat, die Verordnung zu den
Ergänzungsleistungen (ELV) dahingehend zu ändern, dass der Bundesanteil neu
aufgrund der Leistungen des Monats Mai, nicht mehr des Monats Dezember des
Vorjahres berechnet werden soll. Die alte Regelung habe aufgrund von kantonalen
Gesetzesänderungen immer wieder zu Verzerrungen geführt. Zwischen März und Juni
2018 führte das BSV diesbezüglich eine Vernehmlassung durch. Nachdem der Vorschlag
dort auf grossen Anklang gestossen war – sämtliche Teilnehmende waren mit der
Änderung einverstanden gewesen –, setzte der Bundesrat die Änderung der ELV auf den
1. Januar 2019 in Kraft. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 28.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

1) Medienmitteilung BSV vom 21.9.18
2) Medienmitteilung BR vom 14.10.20 (AHV)
3) Presse vom 18.6.96; "F. Huber (1996). Auswirkungen des neuen KVG auf die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV", in CHSS,
Nr. 1, S. 29 ff.; "U. Portmann (1996). Ergänzungsleistung zu AHV/IV und Verbilligung der Krankenkassenprämie", in CHSS, Nr. 4,
S. 195 ff.; Postulat Rechsteiner: Amtl. Bull. NR, 1996, S. 1201
4) AS 2018, S. 4683 f.; Medienmitteilung BSV vom 28.3.18; Stellungnahmen zur Vernehmlassung
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